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1. Aufgabenstellung 

Für das geplante Bauvorhaben Bahnhofsplatz 4 in der Gemeinde Gauting ist eine Stellung-
nahme zu den verkehrlichen Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz zu erstellen. 

Erbracht werden die folgenden Ingenieurleistungen: 

• Abschätzung und Verteilung des Verkehrsaufkommens infolge des geplanten Bauvorha-

bens getrennt für den Beschäftigten-, Einwohner-, Besucher-, Kunden- und Lieferverkehr  

• Prüfung der verkehrlichen Auswirkungen des Neuverkehrs auf die benachbarte Einmün-

dung Bahnhofsplatz/Jägerstraße/Hubertusstraße mittels Kapazitätsprüfung 

• Prüfung der Sichtverhältnisse im Schnittstellenbereich der TG-Rampen mit dem öffentli-

chen Straßennetz unter Berücksichtigung der benachbarten Einmündung Bahnhofplatz / 

Jägerstraße / Hubertusstraße  

• Prüfung der Befahrbarkeit der Tiefgaragenrampen  

2. Grundlagen 

Die Untersuchungen basieren auf Basis der vom Bauherrn vorgelegten Planungen und Nut-
zungskonzepte mit Flächenangaben. 

Zudem wurden für die Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen (Kapazitätsprüfung) die 
Zahlen der Verkehrserhebungen des Einmündung Bahnhofsplatz / Jägerstraße / Hubertus-
straße für das Projekt Bahnhofsvorplatz aus dem Jahr 2013 herangezogen. 
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3. Abschätzung des Neuverkehrsaufkommens 

Das spezifische Verkehrsaufkommen infolge der geplanten Nutzungen wird in Anwendung der 
„Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ [FGSV, 2006] und des 
Hefts 42 „Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung – Abschätzung der Ver-
kehrserzeugung“ [Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung, 2000] ermittelt.  

Die Grundlage für die Ermittlung des Neuverkehrsaufkommens bilden die Raumprogramme 
für die Häuser 1 -3 mit den Bruttogeschossflächen (BGF) sowie den Nutzungsangaben der 
Gutthann HIW Architekten GmbH vom 5.04.2023 mit folgenden Flächenangaben: 

Haus 1: 

Gewerbe: 

• ca. 1.072 m² BGF (Büro) 

• ca. 362 m² BGF (Praxis) 

• ca. 217 m² BGF (Post) 

Haus 2: ca. 1.345 m² BGF (Wohnen 17 WE) 

Haus 3: ca. 1.326 m² BGF (Wohnen 17 WE) 

 

Folgende Kennwerte werden für die Verkehrsabschätzung des spezifischen Neuverkehrs 
durch die geplanten Neubauten mit den derzeit geplanten Nutzungen angesetzt. 

Wohnen (Haus 2 + 3): 

Einwohnerverkehr: 

• Ca. 2,3 Einwohner/WE 

• Ca. 3,5 Wege/Einwohner und Tag (ohne Wege außerhalb Gemeinde) 

• 60 % MIV-Anteil 

• Pkw-Besetzungsgrad von 1,2 

• Anwesenheitsgrad von 0,9 
Besucherverkehr: 

• 15 % Besucherverkehr vom Einwohnerverkehr 
Wirtschaftsverkehr: 

• 0,05 Lkw-Fahrten/EW 
 

Gewerbe (Haus 1): 

Büro: 

Beschäftigtenverkehr: 

• ca. 30 m² BGF/Beschäftigtem 

• ca. 2,5 Wege/Beschäftigten und Tag 

• 70 % MIV-Anteil 
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• Pkw-Besetzungsgrad von 1,1 

• Anwesenheitsgrad von 0,9 

•  
Kundenverkehr: 

• 1 Kundenweg/Beschäftigtem 

• 60 % MIV-Anteil 

•  
Wirtschaftsverkehr: 

• 0,1 Lkw-Fahrten pro Beschäftigten 
 

Praxis: 

Beschäftigtenverkehr: 

• ca. 35 m² BGF/Beschäftigtem 

• ca. 2,5 Wege/Beschäftigten und Tag 

• 70 % MIV-Anteil 

• Pkw-Besetzungsgrad von 1,1 

• Anwesenheitsgrad von 0,9 

•  
Kundenverkehr: 

• ca. 15 Kundenwege/Beschäftigtem 

• 60 % MIV-Anteil 

• Pkw-Besetzungsgrad von 1,1 
 

Wirtschaftsverkehr: 

• 0,1 Lkw-Fahrten pro Beschäftigten 
 

Postfiliale: 

Beschäftigtenverkehr: 

• ca. 50 m² BGF/Beschäftigtem 

• ca. 2,5 Wege/Beschäftigten und Tag 

• 70 % MIV-Anteil 

• Pkw-Besetzungsgrad von 1,1 

• Anwesenheitsgrad von 0,9 

•  
Kundenverkehr: 

• ca. 50 Kundenwege/Beschäftigtem 

• 60 % MIV-Anteil 

• Pkw-Besetzungsgrad von 1,1 
 

Wirtschaftsverkehr: 

• 1 Lkw-Fahrten pro Beschäftigten 
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Anhand dieser Annahmen errechnet sich ein Neuverkehrsaufkommen von ca. 350 Kfz-Fahr-
ten/24h (davon ca. 12 SV-Fahrten) für das geplanten Bauvorhaben.  

Unter Berücksichtigung von nutzungsspezifischen Tagesganglinien ergeben ermittelt sich für 
die maßgebende Morgenspitzenstunde ein Quellverkehrsaufkommen von ca. 11 Kfz-Fahr-
ten/h und ein Zielverkehrsaufkommen von 16 Kfz-Fahrten/h, während sich für die Abendspit-
zenstunde ca. 23 Quell- und 17 Zielverkehrsfahrten/h errechnen. 
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4. Kapazitätsbetrachtungen/ Verkehrsabwicklung 

Für das Bauvorhaben soll geprüft werden, ob es aufgrund von Rückstauerscheinungen in der 
Hubertusstraße zu Problemen bei der Verkehrsabwicklung an der Tiefgarageneinfahrt des ge-
planten Bauvorhabens kommen kann. Zudem soll die Leistungsfähigkeit des Erschließungs-
knotens Einmündung Bahnhofplatz / Jägerstraße / Hubertusstraße inkl. des Neuverkehrs Bau-
vorhaben nachgewiesen werden. 

4.1 Allgemeines 

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit / Verkehrsqualität / Beurteilung der Rückstaulängen er-
folgt nach den Vorgaben des HBS 2015 [Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanla-
gen, FGSV, 2015]. Folgende Tabellen zeigen die Definition der Verkehrsqualitätsstufen (QSV) 
gemäß des HBS 2015. 

 
Definition 

 Für Knotenpunkte mit/ohne Lichtsignalanlage und Kreisverkehre 

A Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Kno-

tenpunkt passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering. 

B Die Abflussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden vom 

bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten 

sind gering. 

C Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare 

Anzahl von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten 

sind spürbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich 

seiner räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine 

starke Beeinträchtigung darstellt. 

D Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen muss Haltevor-

gänge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne 

Verkehrsteilnehmer können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch 

wenn sich vorübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom erge-

ben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der Verkehrszustand ist noch 

stabil. 

E Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr 

abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende 

Werte an. Geringfügige Verschlechterungen der Einflussgrößen können 

zum Verkehrszusammenbruch (d. h. ständig zunehmende Staulänge) füh-

ren. Die Kapazität wird erreicht. 

F Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Kno-

tenpunkt je Zeiteinheit zufließen, ist über eine Stunde größer als die Kapa-

zität für diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, ständig wachsende 

Staus mit besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation löst sich erst nach 

einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken im zufließenden Verkehr 

wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet. 

Tabelle 1: Definition der Verkehrsqualitätsstufen (QSV) gemäß des HBS 2015 
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Tabelle 2: Verkehrsqualitäten Übersicht [Quelle: HBS 2015] 

 

Gemäß den Vorgaben des HBS 2015 wird die Verkehrsqualität von vorfahrtgeregelten Kno-
tenpunkten bei Wartezeiten von bis zu 45 Sekunden (Verkehrsqualitätsstufe D) für den maß-
gebenden wartepflichtigen Verkehrsstrom (Verkehrsstrom mit der höchsten mittleren Warte-
zeit) als noch ausreichend leistungsfähig angesehen. 

4.2 Einmündung Bahnhofplatz / Jägerstraße / Hubertusstraße 

4.2.1 Analyse (2014) 

Die Berechnungen für die Analyse (Erhebungen 2014) weisen für die Morgen- und Abendspit-
zenstunde mit mittleren Wartezeiten für den maßgebenden Linkseinbieger aus der Hubertus-
straße auf den Bahnhofsplatz mit 11 -12 s und einer Verkehrsqualitätsstufe B eine gute Leis-
tungsfähigkeit mit hohen Kapazitäten auf. Die berechnete max. Rückstaulänge in der Huber-
tusstraße beträgt dabei 1-2 Kfz, d.h. ca. 6-12 m (s. Anlage 1,2).  

4.2.2 Planfall (= Analyse + Neuverkehr Bauvorhaben) 

Die Verkehrsbelastungen Planfall errechnen sich für die maßgebenden Spitzenstunden aus 
der Überlagerung der Analysebelastungen mit den prognostizierten Neuverkehrsbelastungen 
durch das geplante Bauvorhaben. Die Verteilung des Neuverkehrs auf die einzelnen Fahrbe-
ziehungen erfolgt dabei analog zu der Verteilung der Verkehre an der Einmündung Bahnhofs-
platz / Jägerstraße / Hubertusstraße. 

Die Berechnungen für Planfall weisen für die Morgen- und Abendspitzenstunde mit mittleren 
Wartezeiten für den maßgebenden Linkseinbieger aus der Hubertusstraße auf den Bahnhofs-
platz mit 11 s (Morgenspitze) bis 13 s (Abendspitzenstunde) ebenfalls Verkehrsqualitätsstufe 
B und damit eine gute Leistungsfähigkeit mit hohen Kapazitäten auf. Die berechnete max. 
Rückstaulänge in der Hubertusstraße beträgt dabei aufgrund des geringen Neuverkehrsanteils 
in der Spitzenstunde ca. 2 Kfz, d.h. 12 -13 m (s. Anlage 3,4). Die Gefahr einer Überstauung 
der geplanten Tiefgaragenein- und -ausfahrt besteht damit nicht. 
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5.  Prüfung Befahrbarkeit/Sichtverhältnisse 

Die Prüfung der Befahrung der Tiefgarage sowie die Ein- und Ausfahrtssituation Hubertus-
straße wurde mittels dynamischer Schleppkurven geprüft. Die Prüfung zeigt dabei, dass die 
Befahrung der Rampe im Begegnungsverkehr ohne Konflikte möglich ist (s. Abb.). 

 

Abbildung 1: Schleppkurvenprüfung  Befahrung Tiefgarage Pkw 

 

Auch das Ein- und Abbiegen in oder der von der Hubertusstraße ist unkritisch und im Begeg-
nungsverkehr möglich. Die geplanten Baumstandorte im Grünstreifen beidseitig der Tiefgara-
genein- und -ausfahrt sind hinsichtlich der Schleppkurven (v.a. südlich der Tiefgaragenaus-
fahrt) und der Sichtverhältnisse anzupassen. Die nach RASt 06 (Richtlinie für die Anlage von 
Stadtstraße, FGSV 2006) geforderten Sichtfelder können eingehalten werden. Es sollten auf 
alle Fälle hochstämmige Bäume vorgesehen werden, um ausreichende Sichtbeziehungen auf 
die Hubertusstraße sicherzustellen. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass die Anlieferung der 
Postfiliale die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage nicht blockiert und die Fahrzeuge über die 
Grundstückszufahrt Tiefgarage zufahren und nach Süden abfahren, um Konflikte zwischen 
Tiefgarage und Anlieferung durch rückwärtsfahrende Fahrzeuge zu vermeiden. Eine direkte 
Anfahrt der Postanlieferung von der Hubertusstraße ist aufgrund des eingeschränkten Wende-
radius nur für Pkw möglich. Für das direkte Wenden eines Transporter-Fahrzeugs müsste auf 



 

 

Stand: 09.05.2023 
Autor: Seufert, Tom 
K:\5510314\20-Angebot-Vertrag\2023\043_Prüfung_TG_gauting_Bahnhof\SN0001_2023_05_09.docx Seite 11/17 

 

eine der geplanten Stützen im Bereich der Tiefgaragenausfahrt entfernt werden (s. Abb.), al-
ternativ sind Rangiervorgänge im Bereich der Tiefgarage erforderlich. Aufgrund der geringen 
zu erwartenden Fahrtenanzahl ist das aus verkehrlicher Sicht gesehen unkritisch.  

 

Abbildung 2: Schleppkurvenprüfung Transporter Anlieferung Post 
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Innerhalb der Tiefgarage wird aus verkehrlicher Sicht empfohlen, die Befahrungsrichtung in 
der Tiefgarage zu drehen, da dann der Konfliktpunkt zwischen ein- und ausfahrendem Ver-
kehr vermieden wird. 

Abbildung 3: Vorschlag Richtungswechsel Tiefgarage 

 

Konfliktpunkt 

Vorschlag 
Fahrtrichtung 
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6. Zusammenfassung 

Die Untersuchungen zeigen, dass die Einmündung Bahnhofsplatz/Jägerstraße/Hubertus-
straße ist in den maßgebenden Spitzenstunden am Morgen und Abend auch unter Berück-
sichtigung des zu erwartenden Neuverkehrs mit Verkehrsqualitätsstufe B gut leistungsfähig ist 
und ausreichende Kapazitätsreserven für mögliche Zunahmen des allgemeinen Verkehrsauf-
kommens im Bereich Bahnhofsplatz aufweist. Die berechneten maximalen Rückstaulängen 
liegen dabei bei ca. 12-13 m (2 Kfz). Gemäß den vorliegenden Planungen liegt die geplante 
Tiefgarageneinfahrt des Bauvorhabens in der Hubertusstraße in einem Abstand von knapp 
30 m von der Haltelinie zur Einmündung Bahnhofsplatz, sodass eine Überstauung der Tiefga-
rageneinfahrt und damit Behinderungen im Verkehrsfluss bzw. ein Rückstau in den Bahnhofs-
platz nicht zu befürchten ist. Es wird empfohlen, dass in dem Abschnitt Hubertusstraße bis zur 
geplanten Tiefgarageneinfahrt auf der Ostseite der Hubertusstraße ein Abstellen von Fahrzeu-
gen durch ein absolutes Halteverbot ausgeschlossen wird, um Behinderung im Begegnungs-
verkehr zu vermeiden. 

Die Schleppkurvenprüfung der Tiefgaragenrampe und der Zu- und Abfahrt Hubertusstraße 
zeigt keine Konflikte hinsichtlich der Befahrung im Begegnungsverkehr auf. Die Sichtdreiecke 
sind bei der maßgebenden Ausfahrt aus der Tiefgarage sowohl in Bezug auf die querenden 
Fußgänger und Radfahrer als auch auf den bevorrechtigten Verkehr auf der Hubertusstraße 
entsprechend den Vorgaben der RASt 06 eingehalten. Die  

Innerhalb der Tiefgarage ist eine Drehung der Befahrungsrichtung aus verkehrlicher Sicht zu 
empfehlen, da dadurch der Konfliktpunkt am Rampenfuß zwischen ein- und ausfahrendem 
Verkehr vermieden wird. 

 

München, 09.05.2023 

OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG  
 
 

  

Dipl.-Ing. H. Ammerl Dipl.-Ing. T. Seufert 
Leiter Institut für Projektleiter Institut für 

Verkehrsplanung und Verkehrstechnik Verkehrsplanung und Verkehrstechnik 
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7. Anlagen 

 

 

Anlage 1: HBS-Berechnung Analyse Morgenspitze Einmündung Bahnhofsplatz/Jägerstraße/Hubertusstraße 
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Anlage 2: HBS-Berechnung Analyse Abendspitze Einmündung Bahnhofsplatz/Jägerstraße/Hubertusstraße 
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Anlage 3: HBS-Berechnung Planfall Morgenspitze Einmündung Bahnhofsplatz/Jägerstraße/Hubertusstraße 
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Anlage 4: HBS-Berechnung Planfall Abendspitze Einmündung Bahnhofsplatz/Jägerstraße/Hubertusstraße 

 


